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hiemit verordnet , daß die von Barcellona

kommenden Schiffe bis weiter auf der Weser

nicht zugelaffen , sondern zuvor , wie im ver¬
flossenen Zahre rücksichtlich der von Cadir kom¬

menden Schiffe vorgeschriebe » gewesen ist , an

eine ordentliche Reinigungs -Anstalt , zur Abhal¬
tung einer förmlichen Quarantäne , verwiesen

werden , und erst , wenn sie mit desfälligen gehöri¬
gen Attestaten versehen seyn werden , die Erlaub-

niß zum Einsegeln in die Weser erhalten sollen.

zz ) Regierungs - Bekanntmachung v.

22 . Sept.  1821 . x>udl . Sept.  27 . 6 . 2.

Nachdem das zu Barcellona ausgebrochene Ausdehnung

gelbe Fieber , zu Folge der in mehrern öffent - ^ ,^ ^
lichen Blattern enthaltenen Nachrichten , bc- Maßregeln auf

reits nach Mallaga , Acres , Cordova rc . ver - an der Spa-

schlcppt worden ist , in Verfolg deren
kanntmachung vom iF . Sept . d. I . , hiemit bis Barcellona

ferner bekannt gemacht , daß alle an der Spa - Hö¬

llischen Küste östlich von Aeres bis Barcel¬

lona einschließlich gelegene Häfen als infi-
cirt  angesehen und daher die von der gedach¬
ten Käste Spaniens kommenden Schiffe , zur

möglichsten Sicherstellung der hiesigen Lande

und zur Verhütung der Verbreitung dieser
ansteckenden Krankheit in die hiesigen ßrnd be¬

nachbarten Gegenden , bis weiter weder auf

der Weser , noch an den hiesigen Küsten über-

fen.
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